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Erhaltungsziele für das gesetzlich geschützte Gebiet von gemeinschaftlicher 
Bedeutung DE-1219-391 „Gewässer des Bongsieler Kanalsystems“  

 
1. Erhaltungsgegenstand 
 
Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des 
Anhangs II der FFH-Richtlinie  
 
1  von besonderer Bedeutung: 
 
3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydro- 
           charitions 
3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis  
           und des Callitricho-Batrachion  
6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 
91E0*  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior 
 
1095   Meerneunauge (Petromyzon marinus) 
 
b)   von Bedeutung: 
 
7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 
 
1099   Flussneunauge (Lampetra fluviatilis)  
1096   Bachneunauge (Lampetra planeri) 
1355   Fischotter (Lutra Lutra) 
 
 
2. Erhaltungsziele  
 
2.1. Übergreifende Ziele 
Erhaltung eines in weiten Abschnitten anthropogen beeinflussten Fließgewässersystems der 
nordschleswiger Geest und der nordfriesischen Marsch, insbesondere auch als Lebensraum 
für Neunaugen sowie des eutrophen, in der nordfriesischen Marsch einzigartigen, alten 
eingedeichten Bottschlotter Sees.  
 
2.2. Ziele für Lebensraumtypen und Art von besonderer Bedeutung: 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a) genannten Lebensraumtypen 
und Art. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
 
3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder  
           Hydrocharitions  
Erhaltung  

 natürlich eutropher Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter 
Laichkraut- und/oder Schwimmblattvegetation, 

 eines dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoff- und Lichthaushaltes und sonstiger 
lebensraumtypischer Strukturen und Funktionen, 

 von amphibischen oder sonst wichtigen Kontaktlebensräumen wie Weidengebüschen, 
Nasswiesen, Seggenriedern, Hochstaudenfluren und Röhrichten und der funktionalen 
Zusammenhänge, 

 der Uferabschnitte mit ausgebildeter Vegetationszonierung,  
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 der natürlichen Entwicklungsdynamik wie Seenverlandung, Altwasserentstehung und -
vermoorung,  

 der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 
insbesondere der Zuläufe,  

 der weitgehend natürlichen, weitgehend ungenutzten Ufer und Gewässerbereiche. 

 
3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitan 
           tis und des Callitricho-Batrachion 
Erhaltung  

 des biotopprägenden, hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 

 der natürlichen Fließgewässerdynamik, 

 der unverbauten, unbegradigten oder sonst wenig veränderten oder regenerierten 
Fließgewässerabschnitte,  

 von Kontaktlebensräumen wie offenen Seitengewässern, Quellen, Bruch- und 
Auwäldern, Röhrichten, Seggenriedern, Hochstaudenfluren, Streu- und Nasswiesen 
und der funktionalen Zusammenhänge. 

 
6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 
Erhaltung 

 der Vorkommen feuchter Hochstaudensäume an beschatteten und unbeschatteten 
Gewässerläufen und an Waldgrenzen, 

 der bestandserhaltenden Pflege bzw. Nutzung an Offenstandorten, 

 der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der prägenden 
Beschattungsverhältnisse an Gewässerläufen und in Waldgebieten, 

 der hydrologischen und Trophieverhältnisse. 
 
91E0*  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior 
Erhaltung 

 naturnaher Weiden-, Eschen- und Erlenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

 natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung an 
Fließgewässern und in ihren Quellbereichen, 

 der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a.  Sandbänke, Flutrinnen, 
Altwässer, Kolke, Uferabbrüche, 

 eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 

 der natürlichen, lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen, 

 der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 
 
 
1095   Meerneunauge (Petromyzon marinus) 
Erhaltung 

 sauberer Fließgewässer mit kiesig-steinigem Substrat, 

 unverbauter oder unbegradigter Flussabschnitte ohne Ufer- und Sohlenbefestigung, 
Stauwerke, Wasserausleitungen o.ä., 

 von weitgehend natürlichen Sedimentations- und Strömungsverhältnissen, 

 barrierefreier Wanderstrecken zwischen Meer und Flussoberläufen, 

 möglichst geringer anthropogenen Feinsedimenteinträge in die Laichgebiete, 

 eines der Größe und Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden artenreichen, 
heimischen und gesunden Fischbestandes in den Neunaugen-Gewässer insbesondere 
ohne dem Gewässer nicht angepaßten Besatz mit Forellen sowie Aalen, 

 bestehender Populationen. 
 



Auszug aus:  
Gebietsspezifische Erhaltungsziele (gEHZ) für die gesetzlich geschützten Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und 
flächengleiche Europäische Vogelschutzgebiete 
Bekanntmachung des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume vom 11. Juli 2016 
Fundstelle: Amtsblatt für Schleswig Holstein. - Ausgabe Nr. 47, Seite 1033 

 

3 
 

 
2.3. Ziele für Lebensraumtyp und Arten von Bedeutung: 
Ziel ist die Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1.b) genannten 
Lebensraumtyps und der Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu 
berücksichtigen: 
 
7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 
Erhaltung 

 der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen 
Bedingungen, 

 der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der nährstoffarmen 
Bedingungen,  

 der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche,  

 der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose 
erforderlich sind, 

 standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer und ihre Ufer) und 
charakteristischer Wechselbeziehungen. 

 
 

1099 Flussneunauge (Lampetra fluviatilis) 
1096 Bachneunauge (Lampetra planeri) 
Erhaltung  

 sauberer Fließgewässer mit kiesig-steinigem Substrat, 

 unverbauter oder unbegradigter Flussabschnitte ohne Ufer- und Sohlenbefestigung, 
Stauwerke, Wasserausleitungen o.ä., 

 barrierefreier Wanderstrecken zwischen Meer und Flussoberläufen (1099) 

 weitgehend störungsarmer Bereiche (1099), 

 von weitgehend natürlichen Sedimentations- und Strömungsverhältnissen (1099), 

 von Abschnitten ohne anthropogen erhöhte Sedimenteinträge (1096), 

 möglichst geringer anthropogener Feinsedimenteinträge in die Laichgebiete (1099), 

 der natürlichen Fließgewässerdynamik und eines weitgehend natürlichen 
hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes (1096), 

 eines der Größe und Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden artenreichen, 
heimischen und gesunden Fischbestandes in den Flussneunaugen-Gewässern 
insbesondere ohne dem Gewässer nicht angepaßten Besatz mit Forellen sowie Aalen, 

 bestehender Populationen. 
 
1355   Fischotter (Lutra lutra) 
Erhaltung 

 großräumig vernetzter Systeme von Fließ-, Still- oder Küstengewässern mit 
weitgehend unzerschnittenen Wanderstrecken entlang der Gewässer, 

 naturnaher, unverbauter und störungsarmer Gewässerabschnitte mit reich 
strukturierten Ufern, 

 der Durchgängigkeit der Gewässer, 

 der natürlichen Fließgewässerdynamik, 

 einer gewässertypischen Fauna (Muschel- Krebs- und Fischfauna) als 
Nahrungsgrundlage, 

 bestehender Populationen. 
 


